
Zusammenfassung Stromsteuerentlastung nach § 9b StromStG 

 

Wer kann profitieren? 

Produzierendes 

Gewerbe 

Der Betrieb muss nach der Klassifikation der 

Wirtschaftszweige (WZ 2003) dem Produzierenden 

Gewerbe zugeordnet sein. 

Betrieblicher 

Stromverbrauch 

Nur Strom, der im eigenen Unternehmen genutzt wird, ist 

begünstigt. Strom für Elektromobilität oder an Dritte 

abgegebener Strom ist ausgeschlossen. 

Nachweis der 

Versteuerung 

Es muss nachgewiesen werden, dass die Stromsteuer 

bereits entrichtet wurde. 

 

Entlastungshöhe 

Befristet bis 31.12.2025 20,00 €/MWh (≈ 2,00 ct/kWh) 

 

Hinweis: Die Entlastung wird nur gewährt, wenn der jährliche Entlastungsbetrag 

mindestens 250 € beträgt (entspricht ca. 12.500 kWh Stromverbrauch). 

 

 Fristen & Antragstellung 

Frist 
Anträge für das Kalenderjahr 2024 können bis 31.12.2025 

gestellt werden. 

Verfahren 
Antragstellung erfolgt digital über das Zoll-Portal (Formular 

1453). 

Technische 

Voraussetzung 
Ein ELSTER-Organisationszertifikat ist erforderlich. 

 

Typische Fallstricke 

• Mischbetriebe: Bei mehreren Tätigkeiten ist die korrekte Zuordnung zum 

Produzierenden Gewerbe entscheidend. 

• Unvollständige Nachweise: Fehlende Stromverbrauchsnachweise oder falsche 

Klassifikation führen zur Ablehnung. 

• Fristversäumnis: Nach dem 31.12.2025 ist keine Antragstellung mehr möglich. 

 

 

 



Checkliste: Stromsteuerentlastung nach § 9b StromStG 

 

Voraussetzungen prüfen: 

  Mein Unternehmen gehört zum Produzierenden Gewerbe (gemäß WZ-

Klassifikation). 

  Der Strom wurde versteuert und betriebsintern verbraucht. 

 Keine Weitergabe des Stroms an Dritte. 

  Der jährliche Entlastungsbetrag beträgt mindestens 250 € (ca. 12.500 kWh 

Stromverbrauch). 

 

Entlastungshöhe: 

  Ich kenne die aktuelle Entlastung: 20 €/MWh (2 ct/kWh) bis 31.12.2025. 

 

Fristen und Verfahren: 

  Antragstellung erfolgt bis spätestens 31.12.2025. 

  Antrag wird elektronisch über das Zoll-Portal gestellt (Formular 1453). 

 Ein ELSTER-Organisationszertifikat ist vorhanden. 

 

Zusätzliche Hinweise: 

  Bei Mischbetrieben habe ich die Zuordnung zum Produzierenden Gewerbe 

geprüft. 

  Ich habe die ZDH-Hintergrundinformation heruntergeladen und gelesen. 

 

 


